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Landgericht Berlin Im Namen des Volkes Urteil Geschäftsnummer:



16 O 270/10



verkündet am :



29.03.2011 t, Justizobersekretärin



In dem Rechtsstreit



vertreten d.d. Vorsitzenden



MyMNWfcNMflMP, 1 0 S Sofia, Bulgarien, Klägers, - Prozessbevollmächtigter:



Rechtsanwalt ^VH^HHNftl Berlin,-



gegen die C I Q P I B ^ H I Schachprogramme-Schachdatenbank Verlagsgesellschaft m.b.H., vertreten d.d. Geschäftsführer I Hamburg, Beklagte, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte



hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in Berlin-Mitte, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 29.03.2011 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. SMtffc die Richterin am Landgericht KflMPiind den Richter am Landgericht Dr. für



ZP550



Recht



e r k a n n t :



1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages vorläufig vollstreckbar.



Tatbestand Der Kläger verlangt wegen der unerlaubten Übertragung eines von ihm veranstalteten Schachwettkampfs von der Beklagten aus Urheber- und Wettbewerbsrecht Unterlassung sowie Auskunft und Schadensersatz. Der Kläger, der Bulgarische Schachverband, war damit beauftragt, den Weltmeisterschaftskampf des Weltschachbundes FIDE zwischen V«MMMftNfrA«M*und V«Mfl*T«|MlM»zu organisieren, der im April und Mai 2010 in einem Club in Sofia über zwölf Partien stattfand. Die Kontrahenten spielten auf einem Brett, dass mittels Sensoren die gespielten Züge erfasste; sodann wurden die einzelnen Züge digitalisiert, zu Partien zusammengefasst und in dem Dateiformat "*.pgn" gespeichert (sog. "maschinelle Roboterübetragung"). Ob aus dem Raum, in dem der Kampf stattfand, Informationen via Mobiltelefon oder Internet nach außen weitergegeben werden konnten, ist zwischen den Parteien streitig. Jedenfalls aber war dies möglich im Pressebereich sowie im frei zugänglichen Bereich des Clubs, in denen jeweils ein Videobild vom Kampf sowie eine Computergrafik des Schachbretts mit den jeweiligen Zügen zu sehen waren. Der Kläger übertrug die Partien des Wettkampfs ohne zeitliche Verzögerung frei zugänglich im Internet, wofür er "circa 8.000,00 €' aufwendete und 15 Werbepartner gewinnen konnte. Die aktuellen Spielzüge waren ferner auf Internetseiten Dritter zu sehen, von denen mindestens einer ( ^ H H H I r u ) direkt auf die Daten des Klägers zugreifen konnte.



Die



Beklagte



betreibt



einen



sog.



"Schach-Server",



auf



dem



u.a.



Partien



von



Schachveranstaltungen bereitgehalten werden. Dort waren - zumindest kurz nach der klägerischen Übertragung - werbefrei alle zwölf Partien des vorstehend erwähnten Weltmeisterschaftskampfs zu sehen, ohne dass dafür eine Gestattung des Klägers vorgelegen hätte. Gegen Entrichtung einer gesonderten Gebühr bot die Beklagte dabei zusätzliche Informationen und Nutzungsmöglichkeiten an. Der Kläger behauptet, ihm seien alle kommerziellen Rechte an dem Wettkampf übertragen worden. Die Daten der Spielzüge seien nicht vor Ort durch die Beklagte aufgezeichnet worden. Er ZP 550



gehe davon aus, dass die Beklagte seine Daten genutzt habe. Deshalb sei er der Ansicht, ihm stünde ein Unterlassungsanspruch wegen Verletzung seines Rechts als Datenbankhersteller (§ 97 Abs. 1, § 87 b Abs. 1 UrhG) zu, den er vorliegend mit dem Antrag zu 1 .a) verfolgt. Zur Begründung des Klageantrags zu 1.b) stützt er sich auf § 4 Nr. 9 lit. a) und c) UWG sowie § 4 Nr. 10 UWG und die Generalklausel des § 3 UWG. Für die ergebnislose Abmahnung der Beklagten stellte der Prozessbevollmächtigter des Klägers diesem anhand eines Gegenstandswerts von 50.000 € eine 1,5-fache Geschäftsgebühr zzgl. Auslagenpauschale und Mehrwertsteuer in Rechnung; davon begehrt der Kläger vorliegend die Hälfte des Nettobetrags. Der Kläger beantragt, 1. a) der Beklagten unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000.00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu untersagen, die am 27. Mai 2010 unter der IP-Adresse 85.214.84.54, konnektiert mit der Domain "4MMM.de", sowie unter der IPAdresse 80.237.188.80, konnektiert mit der Domain SjMMMNfecom" erreichbare Datenbank, die aus der in der Anlage "K Antrag" aufgeführten Tabellen besteht, selbst oder durch Dritte zu vervielfältigen und/oder öffentlich zugänglich zu machen, sofern nicht eine vorherige Einwilligung des Klägers dazu gegeben wurde. 1. b) der Beklagten unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000.00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Partien von Schachwettkämpfen oder Schachturnieren, an denen der Kläger die Übertragungsrechte im Internet hält, live im Internet zu übertragen, insbesondere auf dem Schachserver der Beklagten, der am 27. Mai 2010 unter der IPAdresse 85.214.84.54, konnektiert mit der Domain "9MMfc.de", sowie unter der IPAdresse 80.237.188.80, konnektiert mit der Domain "pflHHMtocom", erreichbar war. 2. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Auskunft zu erteilen, wie viele Zuschauer am 24.04.2010, 25.04.2010, 27.04.2010, 28.04.2010, 30.04.2010, 01.05.2010, 03.05.2010, 04.05.2010, 06.05.2010, 07.05.2010, 09.05.2010 und 11.05.2010 die Live-Übertragung des Wettkampfes A M t t - TapdNft auf ihren Schachserver gesehen haben und welche Einnahmen sie dadurch erzielt hat. 3. die Beklagte zu verurteilen, eine der Höhe nach Erteilung der Auskunft zu Ziff. 2. noch zu bestimmenden Betrag nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 4. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 794,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 5. a) den Kläger zu ermächtigen, den verfügenden Teil des Urteils zu 1. a) innerhalb von vier Wochen ab Zustellung auf Kosten der Beklagten im Format 142,5 * 42 mm in der Zeitung " I p t Ü C h e s s " bekannt zu machen. 5. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger hierzu einen Kostenvorschuss in Höhe von 165,00 EUR zu bezahlen.
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Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Sie behauptet, sie habe zu keinem Zeitpunkt auf die Webseite des Klägers zugegriffen, um über den Kampf zu berichten. Ihre Informationen habe sie aus verschiedenen frei verfügbaren Nachrichtenquellen im Internet sowie von einem Journalisten aus dem Pressebereich vor Ort bezogen und sodann per Hand in ihren Server eingegeben; dabei sei es zu einer Verzögerung von mindestens 30 Sekunden bis zu fünf Minuten gekommen. Mithin habe es sich nicht um eine LiveÜbertragung gehandelt. Eine Datenbank, die aus den in Anlage "K Antrag" ersichtlichen Tabellen bestehe, halte sie nicht vor.



Die Beklagte ist der Ansicht, der Kläger wolle durch das Verfahren frei zugängliche und zeitgeschichtlich relevante Sportinformationen, über die seit jeher in großen Tageszeitungen und auch im Internet berichtet werde, für sich monopolisieren. Beim Angebot des Klägers handele es sich nicht um eine Datenbank, da nicht zuletzt die Investition von 8.000 € nicht als wesentlich iSd. § 87 a UrhG anzusehen sei. Die Monopolisierung der Informationen widerspreche auch der EUDatenbankrichtlinie sowie Art. 5 Abs. 1 GG. Ohnehin liege im Verhalten des Klägers ein Verstoß gegen § 20 GWB. Im Hinblick auf § 4 Nr. 9 UWG fehle es neben der Nachahmungshandlung und der schutzfähigen Leistung auch an der wettbewerblichen Eigenart.



Entscheidungsgründe



Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet.



Die



Unterlassungsanträge



genügen



entgegen



der



Ansicht



der



Beklagten



zwar



der



Bestimmtheitsanforderung des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.



Wenn die Beklagte darauf verweist, eine Datenbank wie Anlage "K Antrag" existiere auf ihrem Server



nicht,



so



berührt



dies



ohnehin



lediglich



die



Frage



der



Begründetheit



des



Unterlassungsantrags 1a.



Aber auch das mit dem Antrag zu 1b verfolgte Unterlassungsbegehren "Partien ..., an denen der Kläger die Übertragungsrechte im Internet hält, live im Internet zu übertragen", ist nicht zu ZP 550



unbestimmt. Was der Kläger unter "übertragen" versteht, hat er mit dem in der Klageschrift enthaltenen Verweis auf die Tatmodalitäten der § 16, 17 und 19 a UrhG deutlich gemacht. Gleiches gilt im Hinblick auf den Begriff "live", da der Kläger in der Replik klargestellt hat, dass er eine Übertragung einer Partie meint, solange diese noch nicht beendet ist. Ob der Kläger schließlich die Übertragungsrechte an den streitgegenständlichen Partien hielt, ist zwar zwischen den Parteien umstritten; zudem wäre für die Beklagte bei jeder weiteren Übertragung von Schachpartien ungewiss, ob dem Kläger nicht daran auch Rechte zustehen könnten. Der Antrag zu 1b ist bei sachgerechter Auslegung aber dahingehend zu verstehen, dass der Kläger lediglich von ihm veranstaltete Kämpfe meint, womit den vorstehend aufgezeigt Bedenken hinreichend Rechnung getragen ist.



Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche jedoch nicht zu.



1. Der Kläger kann der Beklagten weder die Nutzung seiner Datenbank noch die Übertragung von ihm veranstalteter Schachspiele verbieten lassen. a) Sofern sich der Kläger - gestützt auf § 87 b Abs. 1 UrhG - gegen die angeblich auf den Internetseiten der Beklagte erreichbare und aus der Anlage "K Antrag" ersichtliche Datenbank wendet, ist er bereits beweisfällig geblieben. Zwar hat er behauptet, dass die Beklagte eine solche Datenbank vorgehalten habe. Nach dem diesbezüglichen Bestreiten der Beklagten, das sich nach der - wenn auch nicht gesondert protokollierten - Erklärung der Beklagten im Termin in Klarstellung der Ausführungen zu Seite 14 der Klageerwiderung auch auf die Vergangenheit bezieht, hätte der Kläger Beweis anbieten müssen. Dafür reicht sein Hinweis auf die Internetseite des Beklagten (Anlage K8) nicht aus. Denn bereits der dort beschriebene erste Zug (1.d4 Sf6) findet sich nicht in der Anlage "K Antrag". Auch die im Termin geäußerte Erklärung, bei der dort an erster Stelle zu findenden Folge "1. D4 Nf6" handele es sich um die englische Übersetzung, vermag nicht die durch die fehlende Identität hervorgerufenen Zweifel des Gerichts zu beseitigen.



Ohnehin könnte sich der Kläger nicht gem. § 87 b Abs. 1 UrhG auf ein Datenbankherstellerrecht berufen. Datenbank iSd. § 87 a Abs. 1 UrhG ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. An letzterem ZP550



mangelt es hier: Die Investition zur Darstellung des Inhalts der Datenbank umfasst Mittel, die der systematischen oder methodischen Anordnung der in der Datenbank enthaltenen Elemente und der Organisation der individuellen Zugänglichkeit dieser Elemente gewidmet sind (EuGH GRUR 2005, 252 Rn 27 - Fixtures-Fußballspielpäne I; EuGH GRUR 2005, 254 Rn 43- FixturesFußballspielpläne II; BGH GRUR 2005, 940, 941 - Marktstudien). Für die Behauptung des an eine Auftragnehmerin gezahlten Honorars von "circa 8.000,00 €" hat der Kläger keinen Beweis angetreten, obwohl dies nach dem Bestreiten der Beklagten erforderlich gewesen wäre. Damit kann auch dahinstehen, ob angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse in Sofia ein anderer Maßstab anzusetzen ist.



b) Auch im Hinblick auf die Übertragung von Schachwettkämpfen kann der Kläger von der Beklagten keine Unterlassung verlangen.



aa) Die Rechte des Sportveranstalters sind derzeit sondergesetzlich nicht geregelt. Insbesondere schützt § 81 UrhG nur den Veranstalter von Darbietungen ausübender Künstler; die Vorschrift ist auf Sportveranstaltungen weder direkt noch analog anwendbar (BGH GRUR 90, 702, 705 Sportübertragungen; OLG Hamburg ZUM-RD 07, 238, 242; Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 81 Rdn 3). Auch die in diesem Zusammenhang bemühten Vorschriften zum Schutz des Hausrechts (§§ 823 Abs. 1, 1004, 862 BGB: BGH GRUR 90, 702, 705 - Sportübertragungen; OLG Hamburg, NJW-RR 03, 1485, 1486) helfen dem Kläger im vorliegenden Fall nicht weiter, da er weder zu einem Betreten des Raum des Wettkampfs durch die Beklagte oder Dritte und anschließender Weitergabe von Informationen noch zu einem diesbezüglichen Verbot vorgetragen hat. Ein Verstoß gegen das Hausrecht ergibt sich aber auch nicht aus den Umständen, da sich die Beklagte nach dem unstreitigen Sachverhalt auf den Internetseiten des Klägers und Dritter über den Verlauf der Partien unterrichten und diesen Verlauf sodann - notfalls durch manuelle Arbeit - in ihr eigenes Angebot übernehmen konnte.



bb) Der Kläger kann sich nicht auf § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a) und c) UWG berufen.



Nach § 4 Nr. 9 UWG kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn es wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände hinzutreten, die seine Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr; vgl. BGH, GRUR 2010, 1125 rn. 19 f - Femur-Teil, mwNw).
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Bereits



an



letzterem



fehlt



es



hier:



Die



angesprochenen



Verkehrskreise,



also



die



schachinteressierten oder sogar die lediglich allgemeinen Nutzer des Internet, mögen die Übertragung der Schachpartien zwar mit dem Kläger verbinden. Sie würden dies aber allenfalls wegen dessen Tätigkeit



als Veranstalter,



nicht



aber aufgrund der -



allein



potentiell



schutzbegründenden - konkreten Ausgestaltung oder bestimmter Merkmale der Übertragung tun. Nach dem unstreitigen Sachverhalt wurden die Partien vielfach auch auf anderen Internetseiten ähnlich wie beim Kläger dargestellt. Der Kläger hat nicht einmal behauptet, seiner Darstellung Besonderheiten, Neuheiten oder individuelle Gestaltungsmerkmale hinzugefügt zu haben, die diese in irgendeiner Form individuell machen könnten. Dies gilt auch im Hinblick auf den Umstand, dass die Züge der Partien auf seinen Internetseiten nachgespielt werden konnten, da jeder Vortrag dazu fehlt, dass dies auf den Internetseiten Dritter - wie auf Seite 1 der Replik aufgezeigt etwa bei der Beklagten - nicht ebenfalls möglich war.



Selbst wenn man dies anders sähe, also eine - nur dies wäre möglich - schwach ausgeprägte wettbewerbliche Eigenart bejahen wollte, läge keine unlautere Übernahme von Leistungen vor. Denn es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen; je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (BGH aaO). Die Beklagte weist zu Recht darauf hin, dass sich die im Internet dargestellten Schachbretter der Parteien (Anl. K2 und K8) in ihrer Ausgestaltung durchaus unterscheiden, etwa im Hinblick auf die Figuren der Dame, des Pferdes und des Läufers. Dies könnte allein durch stark ausgeprägte besondere wettbewerbliche Umstände ausgeglichen werden. In Betracht käme dies im Streitfall allenfalls dann, wenn die Beklagte tatsächlich auf die elektronischen Daten des Klägers zugegriffen und diese schlicht zur Darstellung ihres Inhalts verwandt hätte. Ein derartiges Vorgehen behauptet der Kläger aber nicht einmal.



cc) Auch mit dem Vorwurf der gezielten Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG) lässt sich der Unterlassungsanspruch nicht begründen.



Zwar kann neben dem Vorwurf der unlauteren Leistungsübernahme eine Behinderung in die wettbewerbsrechtliche Bewertung einbezogen werden, weil die Aufzählung der Fallgruppen in § 4 Nr. 9 UWG nicht abschließend ist (BGH GRUR 2007, 795 Rn 50 f - Handtaschen, mwNw; Köhler, GRUR 2007, 548, 553; aA Ulimann in Ullmann, UWG, 2. Aufl, § 4 Nr. 9 Rn 30 mwNw). Liegt keiner der Fälle des § 4 Nr. 9 lit. a) bis c) UWG vor, kann mit Blick auf die grundsätzlich bestehende Nachahmungsfreiheit allerdings nur in Ausnahmefällen das Nachahmen eines fremden Produkts ZP 550
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als wettbewerbswidrig



angesehen werden; für die Annahme einer



wettbewerbswidrigen



Behinderung bedarf es deshalb besonderer Umstände (BGH GRUR 2007, 795 Rn 51 Handtaschen, mwN). Derartige Umstände sind hier aber weder vorgetragen noch ersichtlich. Vielmehr stellt sich das Vorgehen der Beklagte aus den vorstehend unter II 1 b bb angeführten Gründen lediglich als eine dem Wettbewerb eigene Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten des Klägers dar, die dieser als solche wie jeder Wettbewerber hinzunehmen hat (vgl BGHZ 148, 1, 5 -



Mitwohnzentrale.de; BGHZ 171, 73 Rn 21 -



Außendienstmitarbeiter).



dd) Der Kläger kann seinen Anspruch ferner nicht auf die Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG stützen.



(1) Nach der jüngeren kartellrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1990, 702, 705 - Sportübertragungen; NJW 1998, 756, 758 - Europapokalheimspiele) stehen dem Veranstalter eines Sportereignisses zum Schutz seiner wirtschaftlichen Interessen grundsätzlich lauterkeitsrechtliche Ansprüche zu. Zu den Voraussetzungen solcher Ansprüche findet sich in diesen Entscheidungen nichts. Die von den genannten Entscheidungen in Bezug genommene ältere Rechtsprechung hält es für einen Verstoß gegen die Grundsätze eines lauteren Wettbewerbs, wenn das Ergebnis des organisatorischen und finanziellen Einsatzes für die Durchführung einer Veranstaltung unmittelbar für eigene Zwecke ausgenutzt wird, ohne dass der Nutzer hierzu vom Veranstalter ermächtigt ist: Wird eine Wettbewerbsposition errungen, die in gleicher Weise ohne Auswertung einer Leistung nicht - oder doch jedenfalls nicht ohne Aufwand zusätzlicher Kosten und Mühen - erreichbar gewesen wäre, erfüllt dies den Tatbestand eines sog. "Schmarotzens" an fremder Leistung und verstößt auch ohne das Hinzutreten besonderer Umstände gegen die Grundsätze des lauteren Wettbewerbs, weil es sich um die unmittelbare Ausnutzung und nicht etwa nur um die Nachahmung der Leistung eines Mitbewerbers zur Förderung eigener Wettbewerbsinteressen handelt (BGH GRUR 1960, 614, 617 - Figaros Hochzeit; GRUR 1962, 470, 475 - AKI; GRUR 1963, 575, 576 - Vortragsabend; vgl. auch BGH GRUR 1958, 549, 551 - Box-Programmheft; GRUR 1971, 46 f. - Bubi Scholz). Es muss sich allerdings sich um eine Auswertung von Leistungen handeln, die auf Grund der technischen Errungenschaften der rein tatsächlichen Herrschaft des Leistenden entzogen und damit der Ausbeutung durch Dritte auch ohne den Abschluss entsprechender Berechtigungsverträge zugänglich sind (vgl. BGH GRUR 1962, 470, 475 -AKI).



(2) Auch im aktuellen Schrifttum wird ein Rückgriff auf § 3 Abs. 1 UWG für möglich gehalten, weil der Gesetzgeber das Recht des Sportveranstalters bisher nicht geregelt habe und daher der UWG-Nachahmungsschutz nicht gegenüber dem Immaterialgüterrecht subsidiär sei: Sofern der ZP 550



Sportveranstalter erhebliche Investitionen tätige, bei fehlendem Rechtsschutz die Gefahr bestünde, dass Veranstaltungen dieser Art nicht mehr stattfänden (Marktversagen) und der Übertragende keine nennenswerten eigenen Leistungen erbringe (was bei einer Bildübertragung näher liege als bei einer eigenständigen Rundfunkkommentierung), soll demnach Schutz gegen eine



unberechtigte



Übertragung



gewährt



werden,



wobei



allerdings



die



Rechte



des



Sportveranstalters gegen die Meinungs- und Berufsfreiheit des Übertragenden (Art 5 Abs. 1, 12 Abs. 1 GG) und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit (Art 5 Abs. 1 GG) abzuwägen seien (Ehmann, GRURInt 2009, 659, 661, 664; Ohly in Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl, § 4.9 Rn 9/80; Peukert, WRP, 2010, 316, 320, mwNw).



(2) Die damit beschriebenen Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Denn jedenfalls ist die Leistung des Klägers nicht seiner rein tatsächlichen Herrschaft entzogen; vielmehr bestünde für ihn durchaus Rechtsschutz: Der Kläger könnte ohne weiteres jedwede aktuelle Berichterstattung über die einzelnen Spielzüge aus dem Club - sei es im Raum, wo der Kampf stattfindet, sei es aus den sonstigen Räumen - durch Ausübung seines Hausrechts unterbinden. Jedwede von ihm ungenehmigte Darstellung der Spielzüge während des Laufs der Partie im Internet wäre dann nach den vorstehenden Ausführungen unlauter, öffnet er aber die Möglichkeit der Berichterstattung wie im Streitfall geschehen, könnte er nur einen unmittelbaren Zugriff auf die von ihm mittels der Sensoren des Schachbretts erfassten Daten unterbinden lassen. Einen solchen Zugriff hat er aber, wie bereits ausgeführt, nicht einmal behauptet.



ee) Aus § 823 Abs. 1 BGB (Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) steht dem Kläger schließlich ebenfalls kein Anspruch zu. Dieser kann insbesondere nicht daraus hergeleitet werden, dass der Kläger durch die Übertragung der Partien Werbeeinnahmen erzielt. Denn von der Möglichkeit, sich über die auf das Hausrecht im Klub gestützte Untersagung der Berichterstattung über die aktuellen Spielzüge eine entsprechende Verwertung zu sichern, hat er, wie ausgeführt, keinen Gebrauch gemacht. Zwar hat der Betrieb der Internetseiten der Beklagten zur Folge, dass jedenfalls ein Teil des angesprochenen Nutzerkreises dem Kläger als Abnehmer entzogen wird. Die damit verbundene Beeinträchtigung seiner wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten muss der Kläger als eine wettbewerbskonforme Auswirkung des Wettbewerbs um Kunden jedoch grundsätzlich hinnehmen, wenn er von den ihm zur Verfügung stehenden Rechten, insbesondere dem Hausrecht, keinen Gebrauch macht.



Ohnehin wäre mit der ausschließlichen Zuweisung der in Rede stehenden Verwertungsbefugnis zum Recht des Klägers aus seinem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eine Einschränkung der Wettbewerbsfreiheit verbunden, die im Hinblick auf die grundrechtlich ZP 550



10



geschützten Interessen der Beklagten (Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) nur bei einem überwiegenden Interesse des Klägers gerechtfertigt werden kann. Ein solches überwiegendes Interesse des Klägers ist jedoch zu verneinen, da er - wie ausgeführt - den begehrten Rechtsschutz nicht benötigt, um für ihn ein Leistungsergebnis zu schützen, für das er erhebliche Investitionen getätigt hat und dessen Erbringung und Bestand ohne diesen Rechtsschutz ernstlich in Gefahr geriete (vgl. dazu Ehmann, GRURInt. 2009, 659, 661, 664; Ohly in Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl, § 4.9 Rn 9/80; Peukert, WRP, 2010, 316, 320, mwNw).



2. Nach den vorstehenden Ausführungen stehen dem Kläger auch die geltend gemachten Folgeansprüche nicht zu.



Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 709 S. 1 und 2 ZPO.



Dr. StfMft
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